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Mitarbeiteranweisung 
Kfz-Hebebühnen

Sicherer Umgang mit Kfz-Hebebühnen

Die 10 wichtigsten Punkte

 

Nummer:  
Stand:  
Verantwortlich: Mustermann 
 
Arbeitsplatz/Tätigkeitsbereich: 

Musterbereich 
 1. Anwendungsbereich  
 Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit Hebebühnen.  
 2. Gefahren für Mensch und Umwelt  

 

• Gefahren durch Abstürzen, Herabfallen der Last oder von Gegenständen 
• Absturz-, Quetsch- und Schergefahr für Personen beim Bewegen der He-

bebühne 

 
 

3. Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
 
 
 
 

• Selbständige Bedienung nur, wenn die Person mindestens 18 Jahre alt ist, 
unterweisen, ihre Befähigung nachgewiesen hat und vom Unternehmer beauftragt wurde 

• Bei Arbeiten mehrerer Personen ist ein Aufsichtsführender zu bestimmen 
• Nur bestimmungsgemäße Benutzung unter Beachtung der Betriebsanleitung  
• Die Hebebühne standsicher aufstellen, keine Quetsch- und Scherstellen zur Umgebung 
• Sicherungen gegen Verkehrsgefahren treffen (z.B. Absperrungen, Sicherungsposten) 
• Absicherungen treffen, damit weder Personen noch Lasten abstürzen oder herabfallen oder 

Lasten nicht verrutschen können 
• Täglich vor jeder Inbetriebnahme Funktionsprobe durchführen 
• Hebebühne nicht über die zulässige Belastung beanspruchen 
• Bei allen Bewegungen der Hebebühne keine anderen Personen gefährden. Sich nicht im Be-

wegungsbereich der Hebebühne aufhalten 
• Lastaufnahmemittel nicht betreten, nicht in Schwingungen versetzen, nicht darauf mitfahren, 

nicht darunter aufhalten, keine Gegenstände davon abwerfen, keine Gegenstände hinauf wer-
fen 

• Verfahren von personenbesetztem Lastaufnahmemittel ist nur zulässig, wenn die Hebebühne 
vom Hersteller als Hubarbeitsbühne eingerichtet ist und die speziellen Sicherheitsanforderun-
gen eingehalten werden 

4. Verhalten bei Störungen 
 • Bei erkennbaren Gefährdungen den Betrieb sofort einstellen. Hebebühne gegen 

Weiterbenutzen sichern  
• Festgestellte Mängel dem Vorgesetzten melden 
 

 

5. Verhalten bei Unfällen; Erste Hilfe 
 • Ruhe bewahren 

• Ersthelfer heranziehen 
• Notruf: 112 
• Unfall melden 

 

6. Instandhaltung; Entsorgung 
 • Reparatur nur von hierzu beauftragten fachkundigen Personen oder Fachfirmen 

 
 
Datum: 
 
Nächster 
Überprüfungstermin: 

Unterschrift: 
Unternehmer/Geschäftsleitung 

Dieser Entwurf muss durch arbeitsplatz- und tätigkeitsbezogene Angaben ergänzt werden. 
 

Betriebsanweisung 
Hebebühnen 

Musterbetrieb 
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4.

10.

6.

Hebebühnen müssen vor ihrer ersten Inbetriebnahme am 
Aufstellungsort einer Prüfung durch eine befähigte Person unter-
zogen werden.

Die Prüfung ist in regelmäßigen Abständen, jedoch mindestens 
einmal jährlich zu wiederholen.

Prüfen Sie täglich vor, während und nach der Arbeit Sicherheit 
und Funktion Ihrer Hebebühne. 

Berücksichtigen Sie dabei die wechselnden Einsatzbedingungen, 
z.B. Umgang mit brennbaren Stoffen und Flüssigkeiten. 

Beachten Sie bereits bei der Lastaufnahme die Arbeitsweise, die 
auf der Hebebühne angewendet wird, z.B. Schwerpunktverlage-
rung durch den Ausbau von Aggregaten.

Berücksichtigen Sie die maximale Belastbarkeit der Hebebühne, 
beachten Sie die Bedienungsanleitung des Herstellers.

Angehobene Fahrzeuge nicht zusätzlich mit Hebeeinrichtungen 
(Wagenheber) anheben, dies kann zum Absturz des angehobe-
nen Fahrzeugs führen.

Hebebühnen dürfen nur von Personen bedient werden, die das 
18. Lebensjahr vollendet haben, die in der Handhabung der 
Hebebühne unterwiesen und die mit der Bedienung schriftlich 
durch den Betreiber der Hebebühne beauftragt wurden.

Der Hebebühnenbetreiber hat gemäß § 3 der Betriebssicher-
heitsverordnung eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. 

Auf Grund der Gefährdungsbeurteilung sind geeignete Betriebs-
anweisungen zu erlassen, die Sie als Beschäftigter stets berück-
sichtigen müssen.
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Diese Anweisung richtet sich an die Bediener von 
Kfz-Hebebühnen. Sie soll Ihnen als Bediener noch 
einmal die potenzielle Gefährdung durch Ihre Tätig-
keit verdeutlichen und Sie daran erinnern, dass Sie 
einen wichtigen Anteil an der Unternehmenssicher-
heit haben. Dazu müssen Sie eine große Anzahl 
von Punkten beachten und umsetzen.

Dazu gehört, dass Sie als Bediener einer Kfz-Hebe-
bühne diese Anweisung im Rahmen Ihrer Unter-
weisung gelesen und verstanden haben und somit 
in der Lage sind, deren Inhalt umsetzen zu können. 
Die Unterweisungen sollen so abgefasst sein, dass 
die im Betrieb vorhandenen Betriebsanweisungen 
und deren Inhalt leichter verstanden und damit bes-
ser beachtet werden können. Die erfolgte Unterwei-
sung  ist vom unterwiesenen Beschäftigten durch 
seine Unterschrift zu bestätigen. 

Die anhängende Karte „Bestätigung für den 
Arbeitgeber“ dient dem Nachweis der erfolg-
ten Unterweisung, stellt aber keinen Bedien-
auftrag dar. 

Der Unternehmer ist verpflichtet, die an den Hebe-
bühnen Beschäftigten im Hinblick auf die Gefahren, 
die von Hebebühnen ausgehen, zu unterweisen. 
Die Unterweisung ist unabhängig von der Berechti-
gung zum selbstständigen Bedienen der Hebebüh-
ne erforderlich. Nicht berechtigt sind z.B. Personen, 
die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.

Der Bedienauftrag muss separat und schriftlich er-
teilt und dem Beschäftigten ausgehändigt werden.

1.1 Beauftragung

Mit dem selbstständigen Bedienen von 
Kfz-Hebebühnen dürfen nur Personen beauf-
tragt werden,
»  die das 18. Lebensjahr vollendet haben,
»  die in der Bedienung der Hebebühne 

unterwiesen wurden und
»  die ihre Befähigung zum Bedienen der 

Hebebühne nachgewiesen haben. 

Die Ermächtigung zur selbstständigen Bedienung 
der Hebebühne hat durch den Unternehmer schrift-
lich zu erfolgen. Hierzu können Sie die anhängende 
Karte „Auftrag zur Bedienung von Kfz-Hebebüh-
nen“ verwenden.

Grundsätzliches1.

1.2 Rechtliche Vorgaben

Damit der Arbeitsplatz sicher ist und eine Gefähr-
dung  der eigenen sowie anderer Personen vermie-
den wird, sind folgende Vorschriften und Regeln 
einzuhalten:

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
Ziel: Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäf-
tigten bei der Arbeit durch Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes sichern und verbessern.
Dies erfolgt z.B. durch:
 » das Erstellen von Gefährdungsbeurteilungen 

(§§ 5,6)
 » den Erlass von Betriebsanweisungen (§ 4 Nr.8 

ArbSchG, § 14 GefStoffV)
 » das Unterweisen der Beschäftigten (§ 12 Abs. 1)
 » das Übertragen von Aufgaben an Beschäftigte 

(Bedienen von Hebebühnen § 7)

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
 » Begriffsbestimmungen (§ 2)
 » Gefährdungsbeurteilung (§ 3)
 » Anforderungen an die Bereitstellung und 

 Benutzung der Arbeitsmittel
 » Explosionsgefährdete Bereiche, Explosions-

schutzdokument (§§ 5,6)
 » Unterrichtung und Unterweisung (§ 9)
 » Prüfung der Arbeitsmittel (§ 10) 
 » Prüfbescheinigungen (§ 19)

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften, 
 Regeln und Informationen
 » DGUV Vorschrift 1 „Prävention“
 » DGUV Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen und 

Betriebs mittel“
 » DGUV Regel 100-500 „Betrieb von Arbeitsmit-

teln“, Kapitel 2.10 „Betreiben von Hebebühnen“
 » DGUV Information 208-015 „Fahrzeughebe-

bühnen“
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